
PAG: Art. 101 Übergangsbestimmungen

Art. 101  Übergangsbestimmungen 
 
Abweichend von Art. 30 Abs. 2 Satz 2 sowie Art. 48 Abs. 5 dürfen personenbezogene Daten auch ohne 
eine dort vorgesehene Kennzeichnung nach den am 24. Mai 2018 für die betreffenden Dateien und 
automatisierten Verfahren geltenden Errichtungsanordnungen weiterverarbeitet, insbesondere übermittelt 
werden.


